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  Resolution 2714 (2023) 
 

 

  verabschiedet auf der 9491. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 1. Dezember 2023 
 
 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seiner Präsi-

dentschaft über die Situation in Somalia, 

 in Bekräftigung seiner Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der 

politischen Unabhängigkeit und der Einheit Somalias, 

 unter Hervorhebung seines Beschlusses in dieser Resolution, das mit Resolution 733 

(1992) gegen die Bundesrepublik Somalia verhängte Waffenembargo in der geänderten Fas-

sung vollständig aufzuheben,  

 betonend, um jeglichen Zweifel auszuräumen, dass kein Waffenembargo gegen die 

Regierung der Bundesrepublik Somalia in Kraft ist, 

 betonend, dass ein wirksames Waffen- und Munitionsmanagement in Somalia dafür 

entsprechenden Munition zu analysieren 

und festzustellen, 

 c) und dass die von Terroristen ausgehende Bedrohung des Friedens und der  

Sicherheit in Somalia und den Nachbarstaaten sinkt, 

 unter Begrüßung der technischen Bewertungen der Fähigkeit Somalias zur Verwal-

tung von Waffen und Munition (S/2022/698 und S/2023/676) und der im Anschluss an die 

technische Bewertung vorgeschlagenen Fortschrittskriterien, in Würdigung der Fortschritte, 
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Verteilung zu gewährleisten, mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Regierung der 

Bundesrepublik Somalias, die Kodifizierung und Umsetzung der Politiken und Vorschriften 

für das Waffen- und Munitionsmanagement fortzusetzen, einschließlich der Weiterentwick-

lung eines überprüfbaren Systems zur Verteilung und Rückverfolgung der Waffen für alle 

somalischen Sicherheits- und Polizeiinstitutionen, 

 es begrüßend, dass die Regierung der Bundesrepublik Somalias eine zentrale Auf-

sichtsbehörde eingerichtet hat, die damit beauftragt ist, die Lieferung, Kennzeichnung, Ver-

breitung und Prüfung der Waffen und Munition in ganz Somalia mit der Unterstützung und 

Beratung der Mitgliedstaaten zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu sichern und zu über-

wachen, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die Zahl der sicheren Munitionslager in So-

malia und zum Bau, zur Sanierung und zur Nutzung sicherer Munitionslager in ganz Soma-

lia ermutigend, 

 die internationale Gemeinschaft dazu anregend, spezialisierte und langfristige Fort-

bildungs- und Kapazitätsaufbaumaßnahmen im Bereich Waffen- und Munitionsmanage-
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